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1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt  ge-

ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221)

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 13. Juni 2023 (Gbl. S. 170)

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231)

Auf Grundlage des § 9 BauGB sowie des § 9a BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-

Württemberg werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplans nachfolgende planungsrechtliche Fest-

setzungen erlassen.  Mit  Inkrafttreten dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen planungsrechtlichen

Festsetzungen im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 09.08.2023 wird Folgendes festgesetzt:

2. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im zeichnerischen Teil schwarz ge-

strichelt dargestellt.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
Fassung vom 09.08.2023 Seite 1



Bebauungsplan
„Bisinger Wasen“
in Grosselfingen

3. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

3.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

Als sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und festzusetzen, die sich von den Baugebieten

nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Für sonstige Sondergebiete sind die Zweckbestim-

mung und die Art der Nutzung darzustellen und festzusetzen. Als sonstige Sondergebiete gem. § 11 BauNVO

kommen insbesondere in Betracht:

3.1.1 SO Sondergebiet Einzelhandel (§ 11 BauNVO)

Im SO „Einzelhandel“ sind ein Einzelhandelsbetriebe zur wohnortnahen Grundversorgung sowie eine Bäcke-

rei inkl. Kaffee mit insgesamt max. 800 m² Verkaufsfläche zulässig. Außerdem zulässig sind die für den Be-

trieb des Marktes/ der Bäckerei notwendigen Nebenanlagen und Stellplätze.

Im SO „Einzelhandel“ sind folgende grundversorgungsrelevante Sortimente zulässig:

 Nahrungs- / Lebensmittel

 Genussmittel

 Apothekerwaren

 Getränke

 Drogerieartikel

Andere, zentrenrelevante Sortimente, wie (Schnitt-) Blumen, Schreibwaren, Einrichtungszubehör usw. (vgl.

Tab. 6 des Regionalplans Neckar-Alb) sind ausschließlich als Randsortimente bis insgesamt maximal 10 %

der Verkaufsfläche zulässig.

3.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)

3.2.1 Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Die Höhenlage der baulichen Anlagen ist durch die Festsetzung der Gebäudehöhe (GHmax = 7,50 m) be-

grenzt. Dieser Wert bezieht sich auf die Erdgeschoss-Fertigfußbodenhöhe (EFH), welche mit 524,85 m über

NN (plus/minus 0,5 Meter) festgesetzt ist.

Die Gebäudehöhe wird gemessen von der EFH bis zu dem Punkt, an dem das Gebäudedach am höchsten in

Erscheinung tritt.
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3.3 Grundflächenzahl (GRZ) / Grundfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 1, 17 und 19 BauNVO)

Die maximal überbaubare Grundfläche des Sondergebiets wird mit max. 3.820 m² festgesetzt.

3.4 Bauweise und Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Entsprechend dem Planeintrag in der Nutzungsschablone wird eine offene Bauweise (o) festgesetzt. Die Ge-

samtgebäudelänge darf 50 Meter nicht überschreiten. Gebäude sind mit einem seitlichen Grenzabstand zu

errichten.

3.5 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.

3.6 Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von 
Grundstücken erforderlich sind (Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen für 
Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12 und 14 BauNVO)

3.6.1 Garagen und Carports und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Fläche, auf den im zeichnerischen Teil ausgewiesenen „Flächen

für Stellplätze und Nebenanlagen“ zulässig und können nach § 23 Abs. 5 BauNVO auch außerhalb der über-

baubaren Grundstücksfläche zugelassen werden, sofern keine anderen Festsetzungen bzw. Belange entge-

gen stehen.

Pkw-Stellplätze mit Zufahrten und Lagerflächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen (Pflas-

ter- und Plattenbeläge gelten auch als wasserdurchlässig, wenn sie mit durchlässigen Fugen im Kiesbett

hergestellt werden). Soweit andere Beläge aus betriebstechnischen Gründen erforderlich sind, kann hiervon

ausnahmsweise abgewichen werden.

3.6.2 Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)

Nebenanlagen sind innerhalb der überbaubaren Fläche, auf den im zeichnerischen Teil ausgewiesenen „Flä-

chen für Stellplätze und Nebenanlagen“ und können nach § 23 Abs. 5 BauNVO auch außerhalb der überbau-

baren Grundstücksfläche zugelassen werden, sofern keine anderen Festsetzungen bzw. Belange entgegen

stehen. Auf Flächen mit Pflanzbindung und Pflanzgeboten sind Nebenanlagen nicht zulässig.
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3.7 Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind einschließlich ihrer Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes werden „von Bebauung freizuhaltenden Flächen“

 auf Grund des Anbauverbots entlang der L391 innerhalb eines Abstands von 20 m zu Landesstraßen auß-

erhalb der Ortsdurchfahrt und

 auf Grund der erforderlichen Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich der Erschließungsstraßen

festgesetzt.

3.7.1 Von der Bebauung freizuhaltende Fläche „Anbauverbot der Landesstraße“

 Die im zeichnerischen Teil als „von Bebauung freizuhaltenden Flächen“ festgesetzten Flächen gelten als

nicht überbaubare Grundstücksstreifen. Auf diesen nicht überbaubaren Grundstücksstreifen dürfen ge-

mäß § 22 StrG BW keine Hochbauten und baulichen Anlagen errichtet werden. Ausnahmen gelten in den

festgesetzten Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen.

 Nebenanlagen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Straßenbauverwaltung im Zuge des Bauge-

nehmigungsverfahrens. 

 Nebenanlagen,  welche nach § 14 BauNVO in einem Baugebiet auch außerhalb der Baugrenzen zulässig

sein können, dürfen innerhalb des vorgenannten Anbauverbots nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung

der Straßenbauverwaltung zugelassen werden.

 Nach der LBO genehmigungsfreie Anlagen bedürfen in diesem Bereich der Genehmigung der Straßen-

bauverwaltung.

 Eine Blendwirkung auf die Verkehre der klassifizierten Straßen ist auszuschließen.

 Werbeanlagen sind innerhalb des Anbauverbots grundsätzlich unzulässig, mit Ausnahme in dem dafür

ausgewiesenen Bereich (vgl. Flächen für Nebenanlagen gem. zeichnerischem Teil).

 Es ist sicherzustellen, dass in der Anbaubeschränkungszone nur Außenwerbeanlagen errichtet werden,

welche die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen.

3.7.2 Von der Bebauung freizuhaltende Fläche „Sichtfelder“

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten „von Bebauung freizuhaltenden Flächen“ sind aufgrund der er-

forderlichen Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich der L 391 bauliche Anlagen unzulässig und Bepflanzun-

gen so zu gestalten, dass die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird.
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3.8 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Fußgängerbereiche, Flächen 
für das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern etc.) und Anschluss 
anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

3.9 Straßenverkehrsflächen 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen werden entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil festge-

setzt. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. Für die Abstands-

regelungen zu öffentlichen Straßenverkehrsflächen gilt die hintere Bordsteinkante .

3.9.1 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

In den im zeichnerischen Teil festgesetzten Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt (Zufahrtsverbot) dürfen keine

Ein- oder Ausfahrten realisiert werden.

3.10 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünflächen werden im zeichnerischen Teil  des Bebauungsplanes festgesetzt und dort näher be-

stimmt. Sie sind als Grünfläche anzulegen und dauerhaft zu pflegen.

3.11 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.11.1 Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft werden 
folgende Festsetzungen getroffen: 

 Um Beeinträchtigungen von Vögeln und Fledermäusen zu vermeiden, sind Gehölzrodungen nur außerhalb

der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht in der Zeit vom 1. März bis 31. Ok-

tober zulässig.

 Die Verwendung von Materialien zur Dacheindeckung, von denen eine Gefährdung des Grundwassers aus-

gehen kann, ist nicht zulässig. Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dachflächen müssen durch Beschichtung

oder in ähnlicher Weise gegen Verwitterung und eine damit verbundene Auslösung von Metallbestandtei-

len behandelt werden.

 Die Beleuchtung ist insektenfreundlich, entsprechend den „allgemein anerkannten Regeln der Technik“

auszuführen. 

Welche  Anforderungen  an  eine  insektenfreundliche  Beleuchtung  zu  stellen  sind,  kann  der  „LNV-Info

08/2021 zum Schutz der Nacht“ des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg e. V. entnommen

werden. Die Infos können unter folgendem Link abgerufen werden: https://lnv-bw.de/lichtverschmutzung-

ein-unterschaetztes-umweltproblem/#hin.  Bei  einer  insektenfreundlichen  Beleuchtung  sind  folgende

Grundsätze einzuhalten:
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• Eine Beleuchtung soll nur dann erfolgen, wenn diese zwingend notwendig ist (ggf. Reduzierung der

Leuchtdauer durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder, etc.).

• Die Lichtleistung (Intensität) ist auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen.

• Es ist Licht mit geringem Blauanteil (1700 bis 2700 Kelvin, max. 3000 Kelvin Farbtemperatur) zu ver-

wenden.

• Be- und Ausleuchtungen sollen sich auf die Fläche beschränken, wo dies zwingend erforderlich ist

(keine  flächenhafte  Ausleuchtung  und  Vermeidung  ungerichteter  Abstrahlung).  Dabei  sind  abge-

schirmte Leuchten zu verwenden und die Beleuchtung hat von oben nach unten zu erfolgen.

3.11.2 Auf Grund der Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wird folgendes festgesetzt

 Der zur Vermeidung einwandernder Eidechsen in das Plangebiet aufgestellte Reptilienzaun darf erst nach

Beendigung der Baumaßnahmen abgebaut werden. Sollten dennoch während der Baumaßnahmen Repti-

lien im Plangebiet vorgefunden werden, sind diese fachgerecht aufzunehmen und aus der Gefahrenzone

zu verbringen (geeignete Habitate befinden sich in der weiteren Umgebung). Der Reptilienzaun ist bis zum

Abschluss der Arbeiten zu erhalten und regelmäßig freizustellen.

3.12 Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Entsprechend dem zeichnerischen Teil werden Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. 

 Die festgesetzten Pflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Bebauung vorzunehmen.

Sie sind dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

 Die unter Hinweise befindliche Pflanzenliste gibt Empfehlungen zur Verwendung von standorttypischen

Gehölzen, sie besitzt aber nicht den Charakter der Ausschließlichkeit.

 Der Standort der Bäume ist frei wählbar. Entlang der Landstraße sind Baumpflanzungen nur im Abstand

von mindestens 4,50 m („kritischer Abstand“) zulässig. 

 Leitungstrassen sind grundsätzlich von Baumpflanzungen freizuhalten. Maßgebend für den Abstand zwi-

schen Baum und Leitung ist das Regelwerk des DVGW, Technische Mitteilung GW 125 "Baumpflanzungen

im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen." Dieses schreibt einen Abstand von 2,5 m vor.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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4. Hinweise und Empfehlungen

4.1 Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem

Grundstück wieder zu verwenden oder zur Verbesserung der Bodenwerte auf anderen landwirtschaftlichen

Nutzflächen wieder aufgebracht werden. Dies gilt auch für Baustellenzufahrten, Baulagerflächen und sons-

tige temporäre Einrichtungen.

Die Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum schonenden

Umgang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.1 BauGB wird hingewiesen.

Bei der Ausführung von Baumaßnahmen sind folgende Erfordernisse zum Schutz des Bodens zu beachten:

 Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgeschoben wird, wie für die Er-

schließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist.

 Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unter-

boden durchzuführen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen

ist nicht zulässig.

 Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden und bei niederschlagsfreier Witte-

rung erfolgen.

 Ein Überschuss an Mutterboden soll sinnvoll an anderer Stelle wiederverwendet werden (Grünanlagen,

Rekultivierung, Bodenverbesserungen).

 Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; Er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mul-

den, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden.

 Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erhebliche Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehör-

de zu melden.

4.2 Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte, vermutete, sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Men-

schen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-

sen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Far-

ben,  Lacke,  Verdünnungsmittel,  Holzschutzmittel,  Mörtelverfestiger,  Wasserschutzanstriche  und  andere

Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. 
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Sie dürfen auf keinen Fall in den Boden gelangen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsor-

gen. 

4.3 Geologie, Geotechnik und Baugrund 

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugru-

bensicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro

empfohlen.

4.4 Grundwasserschutz

Das Eindringen von gefährlichen Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern. Zum Schutz des Grundwassers

vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind die erforderlichen Schutzvorkehrun-

gen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die

Regelungen der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) zum Um-

gang mit bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesättigter Bereich), so ist dieser

Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden-Württemberg un-

verzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

Wasserhaltungen während der  Bauzeit  (Grundwasserabsenkung)  und das Einbringen von  Stoffen  in  den

Grundwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen, ... ) bedürfen einer wasserrechtlichen

Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwas-

sers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grundwassers im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nicht

zulässig.

Bauwerksteile  im  Grundwasser-  und  Grundwasserschwankungsbereich  sind  druckwasserdicht  nach  der

entsprechenden DIN oder als sog. „weiße Wanne“ auszuführen.

Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass

über die Gräben kein Grundwasser abgeführt wird.

4.5 Beseitigung von Niederschlagswasser

Gemäß des Wasserhaushaltsgesetzes gilt das Gebot der dezentralen Beseitigung von Niederschlagswasser. 

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist im Zuge der wasserrechtlichen Erlaubnis

sicherzustellen und in den jeweiligen Entwässerungsgenehmigungsverfahren zum Bauantrag von den künf-

tigen Eigentümern zu erbringen.
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Für Gebäude, die mit ihren Ablaufeinrichtungen unterhalb der Rückstauhöhe (=Oberkante Straße) liegen,

sind von den jeweiligen privaten Bauherren besondere Maßnahmen zu ergreifen (Rückstauverschlüsse, He-

beanlagen).

4.6 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt wer-

den, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Ar-

chäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mau-

erreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach

der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Ver-

kürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewie-

sen. 

Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten

im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

4.7 Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder-

lich, unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermes-

sungszeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

4.8 Einbauten (Rückenstützen der Straßenverkehrsflächen, Straßenschilder etc.) auf privaten 
Grundstücksflächen

Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kann es erforderlich sein, dass zur Herstellung der Straßenverkehrs-

flächen während der Bauphase vorübergehend in die Randbereiche der angrenzenden Privatgrundstücke

eingegriffen werden muss.

Haltevorrichtungen sowie Leitungen für die Straßenbeleuchtung einschließlich Beleuchtungskörper und Zu-

behör sowie Kennzeichen- und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen befinden sich aus verschiedenen

Gründen sinnvollerweise zum Teil neben der Straßenverkehrsfläche auf den privaten Grundstücken. 

Zudem werden zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Teil Böschungen, Stützmauern und

Hinterbetonstützen für die Straßenrandeinfassung auf den angrenzenden Privatgrundstücken notwendig.

Die Gemeinde wird notwendige Einbauten frühzeitig mit den betroffenen Grundstückseigentümern erörtern

und notwendige Einbauten über z. B. Grunddienstbarkeiten sichern.
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4.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zu Entwicklung von Natur und Landschaft

4.9.1 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (BW)

Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (BW) sieht verschiedene Pflichten zur Installation von Photovol-

taikanlagen zur Stromerzeugung vor:

 beim Neubau von Nichtwohngebäuden

 beim Neubau von Wohngebäuden

 bei einer grundlegenden Dachsanierung eines Gebäudes 

 beim Neubau von Parkplätzen mit mehr als 35 Stellplätzen 

Das Umweltministerium BW hat im Oktober 2021 eine Rechtsverordnung erlassen, die die Bestimmungen

der Photovoltaik-Pflichten beim Neubau von Nichtwohngebäuden und Parkplätzen konkretisiert. Die Rechts-

verordnung wird um weitere Regelungen zu den Photovoltaik-Pflichten beim Neubau von Wohngebäuden und

bei grundlegenden Dachsanierungen ergänzt. 

4.9.2 Pflanzenliste

Die Pflanzenliste gibt Empfehlungen, sie besitzt aber nicht den Charakter der Ausschließlichkeit.

Pflanzgebot hochstämmige standortgerechte Laubbäume

Qualität: Hochstamm mit Ballen, 3 x verpflanzt, StU 14-16 cm

Acer campestre /Feld-Ahorn Prunus padus / Trauben-Kirsche

Acer platanoides / Spitz-Ahorn Quercus robur / Stiel-Eiche

Acer pseudoplatanus / Bergahorn Sorbus aucuparia / Vogelbeere

Betula pendula / Hänge-Birke Sorbus aria / Mehlbeere 

Prunus avium / Vogelkirsche Tilia platyphyllos / Sommer-Linde

4.9.3 Artenschutz 

 Für  die  in  der  Umgebung mit  mehreren  Brutpaaren  vorhandenen Vogelarten  Star,  Haussperling  und

Hausrotschwanz wird zur Unterstützung der lokalen Population die Anbringung von Nistkästen am ge-

planten Gebäude empfohlen. Für Staren eignet sich die Starenhöhle 3S (Fluglochdurchmesser 45 mm,

Firma Schwegler), für Hausrotschwänze die Halbhöhle Typ 2H (Firma Schwegler) und für Haussperlinge

das Sperlingskoloniehaus 1SP (Firma Schwegler).

 Es wird die Anbringung von Fledermausflachkästen (z. B. Fledermausflachkasten 1FF, Firma Schwegler)

am geplanten Gebäude empfohlen.

Pflege der Kästen für Vögel und Fledermäuse: Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Nistkästen in

einer Höhe von mindestens 3 m und sicher vor Räubern und vor Zugluft geschützt aufzuhängen sind. 
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Ein freier Anflug und die Nähe zu geeigneten Nahrungshabitaten (< 300 m) muss ebenfalls gewährleistet

sein. Zudem sollten die Kästen mit einer bevorzugten Ausrichtung nach Osten oder Südosten aufgehängt

werden. Eine Ausrichtung des Einflugslochs in Richtung Westen (Wetterseite) oder Süden (starke Sonnen-

einstrahlung) ist zu vermeiden. Um das Eindringen von Regen zu unterbinden, sollten die Kästen niemals

nach hinten geneigt, sondern allenfalls leicht nach vorn überhängend angebracht werden. 

Eine regelmäßige, jährliche Reinigung der ausgebrachten Ersatzkästen von Altnestern und Parasiten, so-

wie die Wartung der Kästen erhöht dabei die Annahmewahrscheinlichkeit und gewährleistet die langfristi-

ge Sicherung geeigneter Brutplätze.

 Für die in der Umgebung lebenden Eidechsen könnte eine Trockenmauer im südöstlichen Bereich errich-

tet werden, um ein dauerhaft geeignetes Habitat für die Population zu schaffen.

4.10 Definition Verkaufsfläche

Verkaufsflächen sind die Fläche, auf der die Verkäufe abgewickelt werden und die vom Kunden zu diesem

Zwecke betreten werden dürfen, einschließlich der Flächen für Warenpräsentation (auch Käse-, Fleisch- und

Wursttheken), Kassenvorraum mit „Pack- und Entsorgungszone“ und Windfang. Ebenso zählen zu den Ver-

kaufsflächen auch Pfandräume (ohne Fläche hinter den Abgabegeräten), Treppen, Rolltreppen und Aufzüge

im Verkaufsraum und Freiverkaufsflächen.

Nicht zu den Verkaufsflächen gehören reine Lagerflächen und Flächen, die der Vorbereitung / Portionierung

der Waren dienen sowie Sozialräume, WC-Anlagen etc.
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Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Grosselfingen, den ..……………….

……………………………………………………………..

Friedbert Dieringer (Bürgermeister)

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de

Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 09.08.2023 für die Sitzung am 25.10.2023

Bearbeiter:

Jana Gfrörer


